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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 03.04.1998

Rechtssatz

LaRkt sich der Beschuldigte als Zulassungsbesitzer die auslandische Lenkerberechtigung vorweisen, so begleitet das
Verhalten des Beschuldigten guter Glaube hinsichtlich der Berechtigung des Lenkens, auch wenn tatsachlich der
Lenker mit dieser auslandischen Lenkerberechtigung kein im Inland zugelassenes Fahrzeug lenken darf. (Einstellung

des Verfahrens)

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1998/04/03 KUVS-1369-1370/3/97
	JUSLINE Entscheidung


